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Verordnung 
 

der Landesregierung über die Einleitung eines Umlegungsverfahrens im Bereich „Im Bruel“ in der 
Marktgemeinde Nenzing 

 

Auf Grund des § 42 Abs. 4 des Raumplanungsgesetzes, LGBl. Nr. 39/1996, wird verordnet: 

 

§ 1 

 

Hinsichtlich der nachstehenden, in GB 90013 Nenzing gelegenen Grundstücke wird das Umlegungsverfahren eingeleitet: 

 

In EZ 2628:  GST-NR 8864;  Lothar Tomaselli 1/2 

      Isolde Tomaselli geb. Kantor 1/2 

In EZ 4639:  GST-NR 8862;  Peter Lutz 1/2 

      Christian Lutz 1/2 

In EZ 4643:  GST-NR 8863;  Peter Lutz 1/2 

      Christian Lutz 1/2 

 

§ 2 

 

Bis zum Eintritt der Rechtskraft des Umlegungsbescheides dürfen im Umlegungsgebiet – unbeschadet der nach anderen 
landesrechtlichen Vorschriften erforderlichen Bewilligungen – nur mit Genehmigung der Landesregierung durchgeführt 
werden: 

 

a) Teilungen von Grundstücken, 

b) Einräumung von Bau- und Wegerechten, 

c) Bauführungen, es sei denn, dass eine Baubewilligung vorliegt, die vor Erlassung dieser Verordnung rechtskräftig 
geworden ist, 

d) Veränderungen an Grundstücken, die deren bauliche Nutzbarkeit wesentlich beeinträchtigen. 

 

§ 3 

 

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages der Kundmachung im Amtsblatt für das Land Vorarlberg in Kraft. 

 

Für die Vorarlberger Landesregierung 

Der Landesrat 

Mag Marco Tittler 
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37. Sitzung 
 

der Vorarlberger Landesregierung 

am 08. November 2022 

  

 

BESCHLÜSSE: 

 

Das geplante Jahresprogramm von EUROPE DIRECT Vorarlberg für 2023 wird genehmigt. 

 

Der Äußerung zum Beschluss des Verfassungsgerichtshofes betreffend die Prüfung der Gesetzmäßigkeit einer Verordnung 
des Bürgermeisters der Stadt Hohenems wird zugestimmt, ebenso der Stellungnahme zur Erteilung der Konzession zum Bau 
und Betrieb der Loischkopfbahn. 

 

Der Rückabwicklung der gewährten Förderung für das Forschungsprojekt „Weiterentwicklung der Schule der 10 bis 14-
Jährigen“ der Bildungsdirektion wird zugestimmt. Dem Verein „Kinderbetreuung Kleiner Spatz“ wird die Rückvergütung der 
Mindereinnahmen durch die soziale Staffelung der Elterntarife gewährt. Die Initiative „Vorarlberg lässt kein Kind zurück“ 
wird umgesetzt. 

 

Der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH (Landesbeitrag), der connexia gem. GmbH („Aktion Demenz“), den 
Vorarlberger Gemeinden (Top-Up Förderung auf Bedarfszuweisungen für EDV-Ausstattung für Pflichtschulen, 
Digitalisierungspaket für Schulen), der ÖBB-Infrastruktur AG (Ausbau der Strecke St. Margrethen – Lauterach, 
Teilauszahlung; Haltestelle Altach, Kostenzuschuss 2021), der Bioenergie Heizwerk Kleinwalsertal eGen (Landesbeitrag), der 
Gemeinde Bürserberg (Schesa Brennerbrücke Projekt 2021, Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung), 
der Gemeinde Schnepfau (FWP Hirschau Projekt 2022, Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung), der 
Gemeinde Lochau (Umbau Hochbehälter, Wasserversorgungsanlage), der Wassergenossenschaft Bings (Erweiterung 
Wasserversorgungsanlage) und der Wassergenossenschaft Raggal (Ringleitung Sandbühel, Wasserversorgungsanlage) 
werden Beiträge gewährt. 

 

Das Ergebnis der Bedarfsplanung über die technische Sanierung des Landestheaters in Bregenz wird zur Kenntnis 
genommen. Der Feststellungsbescheid hinsichtlich der Errichtung eines Hotelgebäudes und eines Wohn- und 
Gewerbegebäudes mit Tiefgarage in Hard wird erlassen. 

 

Der im Jahr 2021 angefallene Rechtsträgeranteil am Betriebsabgang des Krankenhauses Stiftung Maria Ebene wird durch 
das Land finanziert. Die Verordnung über eine Änderung der Sozialleistungsverordnung wird erlassen. Der 
Ersatzanschaffung eines neuen Analysengerätes für das Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit wird zugestimmt. 

 

Dem Projektauftrag zur Grundlagenerhebung der Raufußhühner und Steinadler im Einflussbereich der Sportart Heliskiing in 
Vorarlberg wird zugestimmt. 

 

Der Verwendung der gemäß Regierungsbericht 'Verwendung der illwerke vkw Sonderdividende für Maßnahmen der 
Energieautonomie+ in den Jahren 2022/2023/2024 und 2025 vorgesehenen Mittel zur Bedeckung der Mehrausgaben im 
Bereich der Energieförderungsrichtlinie 2022 wird zugestimmt, ebenso dem Abschluss der illwerke vkw AG betreffend die 
Ablöse der Heimfallsrechte.  

 

Die Aufträge zur Lieferung von drei Leichttransportern werden vergeben.  

 

Für die Vorarlberger Landesregierung 

im Auftrag 

Dr. Susanne Sonntag 
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